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Text 

§ 50. 

(1) Abänderungen des Gesellschaftsvertrages können nur mit einer Mehrheit von drei Vierteilen der 
abgegebenen Stimmen beschlossen werden. Die Abänderung kann im Gesellschaftsvertrage an weitere 
Erfordernisse geknüpft sein. 

(2) Die Bestimmung, daß ein Aufsichtsrat zu bestellen sei, und die Herabsetzung der den Geschäftsführern 
oder den Mitgliedern des Aufsichtsrates nach dem Gesellschaftsvertrage zukommenden Entlohnung kann mit 
einfacher Stimmenmehrheit beschlossen werden. 

(3) Eine Abänderung des im Gesellschaftsvertrage bezeichneten Gegenstandes des Unternehmens bedarf 
eines einstimmigen Beschlusses, wenn im Gesellschaftsvertrage nichts anderes festgesetzt ist. 

(4) Eine Vermehrung der den Gesellschaftern nach dem Vertrage obliegenden Leistungen oder eine 
Verkürzung der einzelnen Gesellschaftern durch den Vertrag eingeräumten Rechte kann nur unter Zustimmung 
sämtlicher von der Vermehrung oder Verkürzung betroffenen Gesellschafter beschlossen werden. 

(5) Dies gilt insbesondere von Beschlüssen, durch welche Bestimmungen über das Maß, in dem 
Einzahlungen auf die Stammeinlagen zu leisten sind, in den Gesellschaftsvertrag aufgenommen oder die darüber 
in dem Gesellschaftsvertrage enthaltenen Bestimmungen abgeändert werden sollen. 


